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Rechnungslegung

FG Münster: Bewertung von Rückstellungen für
Sachleistungsverpflichtungen nach Inkrafttreten des BilMoG

Aktuell: Entgegen der Auffassung des FG kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass das
Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB auch in der Steuerbilanz
anzuerkennen ist.

BFH, Urteil vom 09.03.2023, IV R 24/19, siehe Deloitte Tax-News 
                                                                                                                                

FG Münster (Vorinstanz):

Das im Rahmen der Handelsbilanz ausgeübte Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB zur
Beibehaltung der Rückstellungswerte vor der erstmaligen Anwendung des BilMoG ist nicht
für die Bewertung von Rückstellungen in der Steuerbilanz maßgeblich. An der Rechtslage,
dass handelsrechtliche Passivierungswahlrechte zu steuerlichen Passivierungsverboten
führen, soweit sie nicht mit steuerlichen Wahlrechten korrespondieren, hat sich durch
Inkrafttreten des BilMoG nichts geändert. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG stellt
keine den Maßgeblichkeitsgrundsatz ausschließende Bestimmung dar, sondern schränkt
diesen lediglich ein.  

Sachverhalt
Strittig war, ob in der Steuerbilanz die Bewertung von Deponierückstellungen nach den
Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zu erfolgen hat
oder ob der handelsbilanzielle Wert nach Ausübung des Beibehaltungswahlrechts des Art.
67 Abs. 1 S. 2 EGHGB für den Steuerbilanzwert maßgeblich ist.

Eine GmbH & Co. KG war Eigentümerin von abgeschlossenen Deponien, für welche sie
Rückstellungen aufgrund von Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bildete. Bei
der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz auf den 31.12.2010 übte sie das Wahlrecht
nach Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB zur Beibehaltung der Rückstellungswerte vor der
erstmaligen Anwendung des BilMoG aus. Das Finanzamt erkannte das
Beibehaltungswahlrecht steuerlich nicht an und setzte wegen des Abzinsungsgebots nach §
253 Abs. 2 S. 1 HGB einen geringeren Wert an. Auf Antrag der GmbH & Co. KG wurde aber
eine Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 EStR gebildet.

Entscheidung
Das FG kommt übereinstimmend mit der Auffassung des Finanzamts zu dem Ergebnis, dass
der unter Anwendung des BilMoG abgezinste Betrag für die Steuerbilanz maßgeblich ist.

Grundsatz der Maßgeblichkeit

Hinsichtlich der Höhe bilanzieller Wertansätze sind im Ausgangspunkt die Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung auch für die Steuerbilanz maßgeblich (§ 5 Abs. 1 EStG).
Gleichzeitig sind insbesondere die speziellen steuerlichen Bewertungsvorschriften des § 6
EStG zu befolgen. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG zur Bewertung von
Rückstellungen stellt dabei aber keine den Maßgeblichkeitsgrundsatz ausschließende
Bestimmung dar, so das FG. Für die Bewertung von Rückstellungen gilt mithin, dass § 6 Abs.
1 Nr. 3a EStG die nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz zu beachtende handelsrechtliche
Bewertung nur dann durchbricht, wenn die steuerrechtlichen Sonderbestimmungen des § 6
Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG dazu führen, dass der handelsrechtliche Wertansatz
(Höchstwert) unterschritten wird (vgl. BFH-Urteil vom 11.10.2012, I R 66/11). Die
Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG lassen, soweit sie keine ausdrückliche Anordnung
treffen, somit die Bewertung der Rückstellung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung unberührt (vgl. u.a. BFH-Urteil vom 02.07.2014, I R 46/12).

Bewertung der Rückstellungen nach den Bewertungsvorschriften des BilMoG

Nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr abzuzinsen. Die Abzinsung wurde mit Inkrafttreten des BilMoG eingeführt (erstmalige
Geltung bei der Erstellung der Bilanz auf den 31. 12. 2010). § 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB enthält
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für den Fall, dass auf Grund der geänderten Bewertung eine Auflösung der Rückstellungen
erforderlich ist, ein Beibehaltungswahlrecht.

Keine Ausnahme vom Grundsatz des steuerlichen Passivierungsverbots bei
handelsrechtlichem Passivierungswahlrecht

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH führen handelsrechtliche Passivierungswahlrechte
zu steuerlichen Passivierungsverboten, soweit sie nicht mit steuerlichen Wahlrechten
korrespondieren (vgl. grundlegend BFH-Beschluss vom 03.02.1969, GrS 2/68). An dieser
Rechtslage hat sich nach Auffassung des FG durch Inkrafttreten des BilMoG nichts geändert.

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e S. 1 EStG sind Rückstellungen für Verpflichtungen
abzuzinsen; maßgebend für die Abzinsung von Rückstellungen für
Sachleistungsverpflichtungen ist nach Satz 2 der Zeitraum bis zum Beginn der Erfüllung. Im
Streitfall befanden sich sämtliche Deponien in der Nachsorgephase; die Erfüllung hatte also
bereits begonnen, weshalb steuerlich keine Abzinsung vorzunehmen ist. Ein steuerliches
Wahlrecht zur Abzinsung besteht weder vor noch nach dem Beginn der Erfüllung.

Auch mit Blick auf Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB ist von diesem Grundsatz keine Ausnahme zu
machen, so das FG.

Das steuerliche Passivierungsverbot im Fall handelsrechtlicher Passivierungswahlrechte hat
ebenso wie das steuerliche Aktivierungsgebot im Fall handelsrechtlicher
Aktivierungswahlrechte den Zweck, dass steuerlich der volle Periodengewinn als
Einkommen zu erfassen ist. Vor diesem Hintergrund besteht nach Ansicht des FG kein
Unterschied zwischen „dauerhaften“ handelsrechtlichen Wahlrechten und dem Wahlrecht
des Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB, das nur einmalig bei der Umstellung auf die neue Rechtslage
nach Inkrafttreten des BilMoG angewendet werden konnte. Nichts Anderes ergebe sich aus
der Gesetzesbegründung, dass die Modernisierung des Handelsbilanzrechts steuerneutral
bleiben sollte.

Keine unbillige Härte durch die Bildung einer Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 EStR

Das FG verkennt dabei nicht, dass die von ihm vorgenommene Gesetzesauslegung für
Steuerpflichtige zu erheblichen Steuerforderungen bei der erstmaligen Anwendung des
BilMoG durch die Auflösung von Rückstellungen, die bereits in dem vor dem 01.01.2010
endenden Wirtschaftsjahr passiviert wurden, führen kann. Es hält es aber nicht für geboten,
diese Härten im Wege einer anderslautenden Auslegung des Gesetzes abzufedern, sondern
sieht insoweit allenfalls Raum für Billigkeitsmaßnahmen, über die in einem gesonderten
Verfahren zu entscheiden wäre. Im Streitfall dürfe die Unbilligkeit ohnehin bereits durch die
Anerkennung der Rücklage nach R 6.11 Abs. 3 EStR für den Gewinn, der sich aus der
erstmaligen Anwendung des BilMoG ergibt, beseitigt sein.

Betroffene Norm
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG, § 253 Abs. 1 S. 2 HGB i. d. F. des BilMoG, Art. 67 Abs. 1 S. 2 EGHGB

Streitjahr 2010

Anmerkungen
BFH, Urteil vom 20.11.2019, XI R 46/17

Mit Urteil vom 20.11.2019 (XI R 46/17, siehe Deloitte Tax News) hat der BFH entschieden,
dass Rückstellungen in der Steuerbilanz auch nach dem Inkrafttreten des BilMoG höchstens
mit ihrem handelsrechtlich zulässigen Wert anzusetzen sind. Folglich vertritt der BFH – wie
das FG Münster – die Auffassung, dass § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG keine abschließende Norm ist,
die den Maßgeblichkeitsgrundsatz gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EStG ausschließt. Der BFH bestätigt
mit dieser Entscheidung auch die Auffassung der Finanzverwaltung (vgl. R 6.11 Abs. 3 S. 1
EStR) und seine bisherige Rechtsprechung, die zu Fällen vor Geltung des BilMoG ergangen
war (vgl. BFH-Urteile vom 11.10.2012, I R 66/11 u. vom 13.07.2017, IV R 34/14). Zur
Maßgeblichkeit von in der Handelsbilanz ausgeübten Beibehaltungswahlrechten nach Art.
67 Abs. 2 S. 1 EGHGB für die Steuerbilanz musste der BFH in dieser Entscheidung allerdings
nicht Stellung nehmen. Die Entscheidung des BFH zum derzeit noch anhängigen Verfahren
(IV R 24/19) bleibt abzuwarten. Aktuell: Mit Urteil vom 09.03.202 (IV R 24/19, siehe Deloitte
Tax-News) hat der BFH mittlerweile entschieden, dass das Beibehaltungswahlrecht des Art.
67 Abs. 1 S. 2 EGHGB auch in der Steuerbilanz anzuerkennen ist.
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